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China RoHS 

In der Volksrepublik China ist das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) am 1. März 2007 in Kraft 
getreten. In Europa wird die RoHS Richtlinie ebenfalls seit über 10 Jahren angewendet. In einer 
Ausnahmeregelung werden bestimmte umweltgefährdende Stoffe innerhalb definierter Grenzwerte 
akzeptiert. 

Ab dem 1. Juli 2016 greift die aktualisierte Version China RoHS 2, die neu deutlich mehr elektroni-
sche und elektrische Produkte umfasst. Mit dieser Einführung tritt ebenfalls eine Kennzeichnungs-
pflicht aller regulierten Stoffe in Kraft. 

Bei Lieferungen nach China müssen folglich ab dem 1. Juli 2016 alle RoHS regulierten Stoffe de-
klariert werden. Da Huba Control den Endverbleib der Produkte nicht in jedem Fall kennt, werden 
ausnahmslos alle Lieferungen mit dem vorgeschriebenen Label versehen. 

Umsetzung der China-RoHS Richtlinie bei Huba Control AG

Produkte, die keine Stoffe der RoHS Ausnahmeliste enthalten, werden mit folgendem 
Symbol auf dem Leistungsschild und/oder Verpackungsschild versehen.  

Bei Produkten, die Stoffe aus der RoHS Ausnahmeliste enthalten, müssen diese dekla-
riert werden. Huba Control wird ab 1. Juli 2016 eine Tabelle mit den auszuweisenden 
Stoffen beilegen. Gemäss Richtlinie muss ebenfalls die umweltfreundliche Nutzungsdau-
er angegeben werden. Huba Control wird sämtliche Lieferungen mit einer Zeitangabe 
von 30 Jahren deklarieren. 

Zur Gewährleistung reibungsloser Zollabwicklungen werden die oben beschriebenen Anpassungen 
von Huba Control AG für Lieferungen ab Produktionsdatum 1. Juli 2016 umgesetzt. 


